
Umfrage: Wahrnehmung der Covid-19-Pandemie
Beitrag von „Susannea“ vom 29. März 2020 12:24

Zitat von Humblebee

Hier las ich vorhin in der Online-Ausgabe unserer regionalen Zeitung, dass die Polizei
auch bei Privatleuten kontrolliert, ob das Kontaktverbot bzw. der vorgeschriebene
Mindestabstand eingehalten wird.

Zitat: "... Vor allem tagsüber trafen die Beamten zum Beispiel auf Spielplätzen oder
auch in privaten Gärten Menschen an, die sich dort ohne den vorgeschriebenen
Mindestabstand gemeinsam aufhielten, obwohl sie nicht zu einem Hausstand gehören.
... " Wer sich nicht einsichtig zeigte, erhielt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das
Infektionsschutzgesetz und es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es weiter
in dem Artikel.

Da sollte man also doch ein wenig vorsichtig sein - auch auf Privatgrundstücken -, mit
wie vielen Personen man sich trifft!

Das hängt wie gesagt von der Verordnung des Bundeslandes ab!

Man siehe, in Brandenburg darfst du dich problemlos mit den Leuten in deinem Garten treffen,
nur musst du einen legalen Weg finden, um hinzukommen!

Zitat

§ 11

Regeln zum Aufenthalt im öffentlichen Raum

(1) Jeder wird angehalten die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen
außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum
zu reduzieren. Wo immer möglich ist ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,5
Metern einzuhalten.

(2) Das Betreten öffentlicher Orte wird bis zum 5. April 2020 (24 Uhr) untersagt.
Öffentliche Orte im Sinne von Satz 1 sind insbesondere öffentliche Wege, Straßen,
Plätze, Verkehrseinrichtungen, Grünanlagen und Parks.

(3) Ausgenommen vom Verbot gemäß Absatz 2 sind
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1.Betretungen, die erforderlich sind, um die nach dieser Verordnung zulässigerweise
geöffneten Einrichtungen aufzusuchen oder die gemäß § 8 erlaubten Besuche
durchzuführen,

2. Betretungen, für die ein sonstiger triftiger Grund besteht. Ein triftiger Grund besteht
insbesondere für Betre-tungen, die erforderlich sind

a) zum Aufsuchen des Arbeitsplatzes und zur Wahrnehmung beruflicher Tätigkeiten,

b) zur Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer
Versorgungsleistungen, insbesondere Arztbesuche und medizinische Behandlungen,

c) zur Aufsuchung der Angehörigen sonstiger helfender Berufe, insbesondere Psycho-
und Physiotherapeuten, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist,

d) zur Abgabe von Blutspenden,

e) zum Besuch bei Lebenspartnern, älteren oder kranken Personen oder solchen mit
Einschränkungen (außer-halb von Einrichtungen),

f)

zur Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich,

g) zur Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen,

h) zur Begleitung Sterbender sowie zur Teilnahme an Bestattungen im engsten
Familienkreis,

i) vorbehaltlich des § 4 für Sport und Bewegung an der frischen Luft,

j) zur Versorgung von Tieren oder

k) zur Wahrnehmung dringend und nachweislich erforderlicher Termine bei Behörden,
Gerichten, Gerichts-vollziehern, Rechtsanwälten und Notaren.

(4) Bei Inanspruchnahme der in Absatz 3 genannten Ausnahmen ist der Aufenthalt im
öffentlichen Raum nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person
oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalt gestattet. Satz 1 gilt nicht für
Bestattungen nach Absatz 3 Buchstabe h.

Alles anzeigen 
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